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als Ma{(stab eingeführt werden. Das 1st berechtigt ın dem Madise, als INnan darın dıe
rechtliche Fixierung ethischer Einsichten sehen darf, ber doch uch problematisch, da
1es Ja keineswegs ımmer der Fall seın mudfß, schon deswegen, weıl selbst 1mM besten Fall
1ın eın (Gesetz neben den ethischen auch andersartıge Abwägungen Eıngang finden und
1mM allgemeinen die egalen Forderungen wenıger Streng als die ethiıschen sınd Als Drit-
tes 1st bemerkenswert, w1e€e gering der Platz 1St, den 1n eiınem solchen Arbeitskreis theo-
logische Argumente einnehmen, und 1n welchem Ma{iSe die Beschreibung möglıcherethischer Standpunkte dıe Stelle einer entschiedenen argumentatıven Verteidigungund Fortführung der christlich inspırıerten ethischen Tradıtion trıtt. Dıie „andere Seite“
1St da nıcht zurückhaltend. Wenn Knoepffler, ın einem vewıssen Gegensatz ZUuUr Ent-
schiedenheit seıner konkreten ethıschen Stellungnahmen, schreibt, ın all den erorterten
bioethischen Fragen gebe CS „keine objektive Wahrheit, der 1L1UT tolgen gilt. 1el-
mehr fließen 1n jede Bewertung eıgene, freilich begründende Mafistähe eın (55).hat iınsotern recht, als die Wahrheit nıcht aut der Strafße liegt, sondern gyesucht werden
mudß, nıcht aber, Wenn daraus schließen sollte, da{ß S1e nıcht objektiv sel; denn Wahr-
heit 1St definitione objektiv. uch kann als „Begründung“ nıcht ıne Menge VO PTO-blematischen Satzen gelten, die logisch als Prämissen eingesetzt werden, sondern 1Ur
zulässige Schlüsse AaUuUs objektiv gültıgen Prämissen. Auch sollte INan Ausdrücke wWw1e
„potentielle Personen“ vermeıden. Der Begrıft der „Person“ gehört iın die Kategorie der
Substanz; Substanzen jedoch haben ‚War die Potenz ihrer Selbstentfaltung 1n sıch,sınd ber selbst immer aktuell. Meınt INan mıiıt „Person“ ber 1m Sınne des Empirısmuseinen Komplex VO habituellen und aktualisierten Fähigkeiten, annn fragt INan sıch, W1e€e

eın Komplex das Fundament VO  - absolut achtender „Würde“ seın kannn uch
sıeht Inan nıcht, W1e solche Würde den einzelnen Wesen anders zukommen könnte als
durch iıhren ontologischen Status, als dessen Fundament sıch das (Gesetztsein durch
(sott erwelıst. Im einzıgen explizıt theologischen Beıitrag des Buchs meınt Anselm J6doch (ohne nähere Angabe VO Gründen), eıne solche ‚substanzielle Fundierung“ W1-
derspreche der Rechtterti ungslehre. Würde werde dem einzelnen Menschen (analog
Zur Gnade) immer VO  } „zugesprochen“ bzw „zugeschrıeben“. Di1e utoren die-
SCI Zuschreibung sınd normalerweise die Eltern. Dafß Anselm dieses Zusprechen, das
freilich, einmal getätigt, nıcht wıderrufen werden dürtfe, nıcht NUu als Ratıfikation VO
schon bestehender Werthaftigkeit, sondern als deren Schöpfung versteht, zeıgen Satze
W1e der folgende: „Eltern, die sıch für eıne Präımplantationsdia nostik entscheıiden, ak-

tieren diesem Zeıitpunkt eıne befruchtete Eizelle och N1C als werdendes Leben,reiben ihm arum uch noch keine Würde Aus diesem Grund scheint MI1r die
Präimplantationsdiagnostik eın thisch vertretbares Vorgehen se1ın, enn TSLT ach
der Entscheidung AT Implantatıon wırd ıne Beziehung dem Embryo aufgebaut“Wırd hier Ethik nıcht dezisioniıstisch aufgelöst? Dıie Lektüre dieses reichhaltigenun anregenden Sammelbands kann nachhaltig empfohlen werden. HAEFFNER,

STOECKER, RALF, Der ırntod. FEın mediızınethisches Problem und seine moralphiloso-phische TIransformation (Alber-Reihe praktische Philosophie; 59) Freiburg DBrMünchen: Alber 1999 360 D, HL: ISBN 3-495-47929-5
Raltf Stoecker St.) diagnostiziert ın seıner phiılosophischen Habilitationsschrift

„Der ırntod“ eıne „Pattsıtuation“ (2) zwischen Befürwortern un:! Gegnern des
„Hırntod“-Konzepts, die nıcht gelöst werde durch die „Selbstverständlichkeit ]! miıt
der die Bundesärztekammer den gesetzlichen Auftrag, wiıssenschaftliche Standards für
die Regeln der Todesfeststellung formulıieren, 1n eın Privileg umdeutet, autonom ber
die Korrektheit der einen der anderen Todeskonzeption befinden“ Vielmehr
se1l CS notwendig, angesichts der „Auffächerung des Todesprozesses 1n der modernen
Medizin die Rolle des Todes un! die Grundlagen des Tötungsverbots adıkal
überdenken“ (2)

In Kap kennzeichnet St den schlagartigen „Umschwung“ (31) VO der Herz-Kreıs-
lauf-Konzeption des menschlichen Todes SA „Hırntod“-Theorie als Folge eines veran-
derten praktischen Interesses der Todeszeitbestimmung: Dıie „hippokratische Frage,hıs WWAann eın Arzt tätıg werden soll“ (34), wurde den Bedingungen künstlicher
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Anımatıon und motiviert durch die Mögliıchkeiten der Transplantation abgelöst VO

dem „Interesse, wI1ssen, aAb wann Ianl mMI1t ıhm dem Patıenten] bestimmte Dınge
stellen urtte  CC (36) Nur eine begriffliche, d.h philosophische Analyse des Todesbe-
oriffs (Kap. könne die theoretische Legıtimation der Vorverlegung des „Todeszeıt-
punktes“ erheben. Den Tod als nde des Lebens versteht aut St. nıcht, WCT sıch blofß
phänomenaler Lebendigkeıt orlıentiere der Leben als syntropische Fähigkeıt begreıfe.
Der „Endgültigkeitsforderung das Lebensende“ (72) und damıt dem Phänomen A4U S -

gesetztien Lebens werde Ur ıne „morphologische Charakterisierung des Lebens“ (75)
gerecht: „Lebewesen sind diejenıgen 5Systeme, die aufgrund ıhrer arttypischen /Zusam-
MENSCIZUNG aus Zellen die Fähigkeıt haben, sıch eıne Zeıt lang dynamisch der Entropie

wıdersetzen, und ‚War lange, da: 1ne Fortpflanzung hinreichend häufig möglıch
1St (79) LDıe Feststellung der arttypischen Zellstruktur obliege den Naturwissenschaf-
ten (cE 85); zugleich behauptet 58 „dafß wen1g plausibel 1st anzunehmen, da{ß U:  >
rechnet miıt dem isolıerten Absterben der Zellen 1M Gehirn die arttypische Struktur des
Menschen zerstort se1l  < (86) Schon Aalll nde VO Kap hatte St angesichts der Verun-
sıcherung und Uneinigkeıt kompetenter Alltagssprachler angesichts des „Hirntodes“
die Vermutung geäußert, der Todesbegriff sel unscharf; jetzt gilt iıhm das Leben als ein
„sumpfhiger Teıch, MIt eiınem breiten Utersaum schattenhafter und renzen“ (86)
Für eıne „mıt den Fortschritten der Medizın [entstandene] Notwendigkeıt der
schärteren Grenzziehung“ (49) stelle der Lebensbegriff keıine Anhaltspunkte diesseıts
der herkömmlichen Herztod-Konzeption bereıt.

Nun droht MIt der Ablehnung des „Hirntod“-Konzepts die Transplantationsmedi-
Z1N, „eIn breiter und für viele Patıenten segensreicher Zweıg der modernen Medizın A
moralısch den Halt verlieren“ (86) St. prüft Versuche, Tötungsverbot und Transplan-
tat1ONSpraXI1s durch eiıne Verdoppelung des Todes biologischer Tod des Körpers un!
(moralısch relevanter) Tod des Menschen retiten. In einem historischen Fxkurs
(Kap. 3) skizzıert die „Dubiosität des Gegenbegriffs SE KöOrper, des Begritfs der
Seele“ (91) Mıt entsprechenden Kautelen 1mM Blick aut die arıstotelische Posıtion erhebt
St. den „Grundkonsens aller klassıschen Seelen-Konzeptionen VO den Vorsokratı-
kern über Platon biıs Arıstoteles: die Bindung des menschlichen Lebens das indıvi-
duelle chische Leben“ Den „Grundfehler“ dieser Seelenkonzeption St. VOI-

tolgt s1e 15 Augustinus erkennt mıiıt Descartes 1n dem „Ansatz, da{fß die Ursachen
der Lebendigkeıit eLtwas VO der gleichen Art siınd w1e die Motive, Impulse und Beweg-
gründe des Handelns“ (158 Dıie anfängliche Plausibilität der „Hirntod“-Theorie
kläre sıch durch die Kontamıinatıon uUunNnNseres Todesbegriffs durch die „1M Seelenbegriff
angelegte Spannung zwischen biologischem Leben un! Seelenleben“ In Kap
welıst St die „Gleichsetzung des Todes mıt dem nde des mentalen Lebens“
rück: „Metaphysische Personalıtät“ St legt die Kriterien Dennetts bıete keinen
adäquaten Todesbegritf: Kranke, Behinderte un! Kleinkinder sınd augenscheinlich
nıcht COL, obwohl iıhnen die entscheidenden Merkmale fehlten. Ebenso untauglıch GCIE=

weıst sıch der Lockesche Rekurs auf dıe renzen psychischer Kontinuität der-
naler Identität (Green/ Wıkler, Shewmon); führe doch entweder einem „sonderba-
L  e Personen- der eiınem unhaltbaren Todes-Verständnıis“ (203 Eın moralıscher
Personenbegriff (seıt Kant) als Grundlage des Tötungsverbots bzw. der Scheidelinie
zwıschen Leben und To 1st Gegenstand VO: Kap Die Unterscheidung des normatı-
VC)  a VO einem deskriptiven Todesbegriff versuche der „ethıschen Notlage der moder-
NeNn Medizın“ (207) hne „Hirntod“ keıine Transplantatıon entsprechen un:
gleichzeıtig der „ethische[n] Grundannahme über deno Rechnung: „Mıt dem
To eines Menschen [verringern sich] schlagartıg die moraliıschen Verpflichtungen iıhm
gegenüber“ ber alle Versuche, eıne Eigenschaft auszusondern, „auf der Nsere

moralische Stellung beruht“ scheıterten: Biologisches Leben Schweıitzer) dıe
Ausnahmestellun des Lebewesens Mensch bleibe ungeklärt. Die Fähigkeıt, Freude
und eıd CII} nden sowohl klassisch-utilitaristische (Bentham, Mill) als auch pra-
fterenzutilitaristische (Hare, Sınger) Kalkulationen ührten 99 Deviatiıonen
VO u1ls vertirauten moralischen Vorstellungen“ das gelte auch für: S die Fähig-
keit, chaden erleiden (Sınger, Rachels). Was negatıve Ergebnis der Kap un
nımmt St. SA Anladßs, für die 1mM Untertitel se1ınes Buches angekündigte „moralphıloso-
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phısche TIranstormation“ der „Hiırntod“-Debatte werben (Kap 6 Angesichts des
Sterbens intensiıvmedizıinıschen Bedingungen musse die ethische Grundannahme
über den To revidiert werden; nıcht eıne Eigenschaft begründe 1ISGTE moralısche Stel-
lung 1n der Welt, sondern eın Ensemble VO den als Alternativen verwortenen Eıgen-
schafiten un!| Fähigkeıten: „dem biologischen Am-Leben-Seın, der Fähigkeıit, Freude
und Leid erleben, Vorlieben un versıionen haben un! der Anfälligkeit für Schä-
dıgungen“ In der etzten Lebensphase eines Menschen se1 damıt der „Verlust des
biologischen Lebens eben OLT eın Verlust vielen, 1Ur eine Etappe 1mM schritt-
weıisen Verlust ethischem ewiıcht“ St beschliefßt seın Plädoyer für die „Ent-
koppelung der beıden Themen ‚Tod‘ und ‚ Transplantation““ MI1t dem Verweıs auf
das Desıiderat einer „Ethik der Organverpflanzungen“ dıe mıiıt Antworten Jenseıts
der lıbertinären Konsequenzen des Utilitarısmus aufwarten könne.

Dıi1e austührliche Utilitarısmus-Kriti 1St St. zut gelungen eın eindrucksvoller Beleg
für die Berechtigung des philosophischen Anspruchs, ZUTFr Klärung iınnerhalb 10medi7z1-
nıscher Konflikttelder beizutragen. Beım unverzichtbaren Autweıs inakzeptabler Kon-
SCQUECNZECN utilitarıstischer Kalkulatıon nımmt St Bezug aut alltägliche Moralvorstellun-
SCIL Zu deren Bestand zaählt allerdings uch das Tötungsverbot, das St. beı seıiner
moralphilosophıischen Transtormation b7zw. Revısıon eiınem Verbot lebensbeenden-
der Eıngriffe Intensivpatienten VOT dem Verlust bestimmter Eigenschaften umdeu-
Ter Di1e vermeıntliche Entlarvung des Tötungsverbots als blofßer „Faustformel“ 333)
für die meısten, nıcht jedoch für intensıiıyvmedizinısche Sterbetälle, ist m. E ıne wen12
plausıble Alternative ZTötungsverbot, das ebende Menschen 1n St.s mißlicher Ter-
minologie: das „biologische Leben NE) Menschen“ schützt. Die Fehlinterpretation des
Tötungsverbots 1st Folge eınes inadäquaten Lebensbegritfs: Dı1e Kriterien der morpho-
logischen Verwendung VO „Leben“ un „Lebewesen“ bleiben gebunden all den VO St.
selbst als nıcht leistungsfähig ausgewı1esenen nd w1e zeıgen ware: zirkulären Sylı-
tropischen Lebensbegriff. DDas Scheitern seıner Definitionsbemühung dokumentiert der
Rekurs auft die taktische Zusammensetzung der u1nls bekannten Lebewesen. Dabei be-
nn St 1n der MmMI1t Wıttgenstein un! Strawson tormulierten Einsıcht, da{fß die Z“
schreibung VO Leben nıcht F lösen 1St VO weıteren reaktıven Haltungen anderen
Menschen gegenüber“ (74) eınen vielversprechenden Ansatz ZuUur Klärung der Frage:
„Was 1St menschliches Leben?“ REUTER
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